
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA 
Kolleginnen und Kollegen 
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zum Antrag 3777/A der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, 
Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzs­
teuergesetz 1994, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Elektrizitätsabgabegesetz, das 
Erdgasabgabegesetz, das Kohleabgabegesetz und die Bundesabgabenordnung geändert 
werden (2381 d. B.)-Top 8 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der oben zitierte Antrag in der Fassung des Ausschussberichts (2381 d. B.) wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 (Ä°nderung des Elektrizitätsabgabegesetzes) wird wie folgt geändert: 

a) Nach Z 2 wird folgende Z 2a eingefügt: 

„ 2a. In § 7 Abs. 11 und 12 wird jeweils der Ausdruck „ 1. Jänner 2024" durch den Ausdruck „ 1. Jänner 
2025" ersetzt. " 

b) Z 3 (§ 7 Abs. 15) lautet: 

„ 3. Dem § 7 wird folgender Abs. 15 angefügt: 

„(15) § 5 Abs. 4 und § 7 Abs. 11 und 12, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 
Nr. xx/202x, treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft. § 5 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 
Nr. xx/202x ist erstmalig auf Abgabenerklärungen anzuwenden, die einen Veranlagungszeitraum betreffen, 
der nach dem 31. Dezember 2022 endet."" 

2. Artikel 4 (Ä°nderung des Erdgasabgabegesetzes) wird wie fo lgt geändert: 

a) Nach Z 1 wird folgende Z Ja eingefügt: 

„ Ja. In § 8 Abs. 6 wird der Ausdruck „ 1. Jänner 2024" durch den Ausdruck „1. Jänner 2025" ersetzt." 

b) Z 2 (§ 8 Abs. 9) lautet: 

„2. Dem§ 8 wird folgender Abs. 9 angefügt: 

„(9) § 6 Abs. 4 und § 8 Abs. 6,jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/202x, treten 
mit 1. Jänner 2024 in Kraft. § 6 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/202x ist erstmalig 
auf Abgabenerklärungen anzuwenden, die einen Veranlagungszeitraum betreffen, der nach dem 
31. Dezember 2022 endet."" 

Begründung 
Nach wie vor hohe Erdgas- und Elektrizitätspreise für Endverbraucher(innen) sowie eine Inflation in 
Österreich, die immer noch hoch über dem langjährigen Durchschnitt früherer Jahre liegt, machen weitere 
Preisdämpfungsmaßnahmen erforderlich. Dementsprechend soll die Senkung der Elektrizitäts- und 
Erdgasabgabe auf das in der Europäischen Union zulässige Mindestbesteuerungsniveau gemäß EU­
Energiebesteuerungsrichtlinie (Richtlinie 2003/96/EG zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen 
Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom, ABI. Nr. L 283 
vom 31. 10.2003, S. 51, zuletzt geändert durch den Durchführungsbeschluss (EU) 20 18/552 zur 
Aktualisierung der in der Richtlinie 2003/96/EG angeführten Bezugnalunen auf die Codes der 

binierten Nomenklatur für bestimmte Erzeugnisse, ABI. Nr. L 91 vom 9.4.20 18, S. 27) um ein Jahr 
gert werden. 
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